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Kundeninformation
Nachfolgend wollen wir Ihnen wesentliche Informationen zum Vertragsverhältnis geben, die für alle bei uns abgeschlossenen Verträge

von Bedeutung sind. Da es sich um einen Überblick handelt, sind die Regelungen nicht abschließend. Bitte beachten Sie daher auch die 

benannten Verweise.

1. Identität und ladungsfähige Anschrift des Versicherers 

Grundeigentümer-Versicherung

Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit

(nachfolgende Abkürzung „GEV“)

Große Bäckerstr. 7 

20095 Hamburg

Firmensitz: Hamburg

Handelsregister Amtsgericht Hamburg: B 13 103

Vorstand: Heinz Walter Berens (Vors.), Rüdiger Buyten

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Peter Landmann

Homepage: www.grundvers.de

Mail-Adresse: info@grundvers.de

Tel. 040-3766 3766

Fax 040-3766 3300

Bankverbindung:

Deutsche Bank AG BLZ 200 700 00 Konto 030 422 003

 
2. Eine Vertretung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland ist nicht vorhanden. 

3. Ladungsfähige Anschrift und gesetzliche Vertretung

Die GEV wird vertreten durch den Vorstand unter der o. g. Anschrift (Ziff. 1).

4. Aufsichtsbehörde 
Die GEV betreibt vorwiegend Erstversicherungsgeschäft im Inland. Weitere Geschäftsbereiche sind in der Satzung ausgewiesen. 

Zuständige Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin)

- Sektor Versicherungsaufsicht -

Graurheindorfer Str. 108 

53117 Bonn

5. Regelungen zum Garantiefonds sind nicht anzuwenden. 

6. Merkmale der Versicherungsleistung:

Die für Ihren Vertrag geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen, Besonderen Bedingungen und weiteren Vereinbarungen (u. a. 

Satzung, Merkblatt zur Datenverarbeitung) sind in unserem Angebot und/oder dem Versicherungsschein genau benannt. Bitte prüfen 

Sie, ob diese Unterlagen vollständig dem Angebot angeheftet sind und Sie somit rechtzeitig davon Kenntnis nehmen konnten. Die 

Versicherungsleistung ergibt sich aus dem Versicherungsschein und den weiter genannten Vertragsbestimmungen. Einen Überblick über 

die Vertragsleistung finden Sie zu jedem Produkt im Produktinformationsblatt. Sofern im Versicherungsschein vom Antrag abgewichen 

wurde, ist dies durch Hervorhebung kenntlich gemacht worden. Die Abweichungen gelten als genehmigt, wenn ihnen nicht binnen  

eines Monats ab Zugang des Versicherungsscheines in Textform unter der in Ziff. 1 benannten Anschrift der GEV widersprochen wird.

Legen Sie dieses Dokument zu Ihren Unterlagen.

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an: 0800 100 42 88
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7. Gesamtpreis der Versicherung:

Den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern und sonstigen Preisbestandteile entnehmen Sie bitte unserem Angebot 

und der Tarifinformation sowie später dem Versicherungsschein.

8. Zusätzlich anfallende Kosten:

Gebühren und Kosten für die Aufnahme des Antrages werden nicht erhoben – außer Mahngebühren sowie Kosten bei Nichteinlösung 

im Rahmen eines Lastschriftverfahrens. Sofern Zusatzleistungen außerhalb der normalen Vertragsverwaltung in Anspruch genommen 

werden, richten sich die Gebühren nach der jeweils aktuellen Gebührentabelle. Die Gebührentabelle kann auf der Homepage 

eingesehen und heruntergeladen werden.

9. Prämie:

Der im Versicherungsschein ausgewiesene erste Beitrag ist unverzüglich nach Ablauf der Widerrufsfrist gem. Ziff. 13 zu zahlen. Bei 

Lastschrifteinzug ziehen wir den Betrag erst nach dieser Frist ein. Bitte denken Sie an die rechtzeitige Beitragszahlung, weil die GEV im 

Falle eines Zahlungsverzuges nach § 37 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) zum Rücktritt berechtigt und im Versicherungsfall

leistungsfrei sein kann. Wegen der weiteren Einzelheiten zur Prämienzahlung lesen Sie bitte die Regelung im Gesetz und in den 

Vertragsbedingungen. Die Lastschriftermächtigung wird mit Antragsunterzeichnung erklärt, wenn dort die Kontodaten vollständig 

eingetragen sind. Abweichende Erklärungen sind in einer gesonderten Lastschriftermächtigung vorzunehmen.

10. Gültigkeitsdauer von Angeboten:

Soweit im Angebot oder den Vertragsbestimmungen nichts Abweichendes geregelt ist, halten wir uns für höchstens 3 Monate an ein 

Angebot gebunden.

11. Risikohinweise für Finanzdienstleistungen 

Bitte beachten Sie bei Produkten mit Finanzdienstleistungen, dass diese wegen der speziellen Risikogestaltung marktüblichen 

Schwankungen unterliegen, auf die die GEV keinen Einfluss hat. In der Vergangenheit erwirtschaftete Beträge sind daher kein Indikator 

für künftige Erträge. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Produktinformationsblatt.

12. Zustandekommen des Vertrages:

Der Versicherungsvertrag kommt durch Übersendung eines Versicherungsscheines mit dem Inhalt des Versicherungsscheines nach 

schriftlicher Antragstellung (Antragsmodell) zustande. Alternativ kann der Vertrag durch Ihre Vertragsannahmeerklärung nach 

Erhalt eines Angebotes des Versicherers mit dem Inhalt des Versicherungsscheines (Invitatiomodell) geschlossen werden. Die 

Vertragsinformationen nach § 7 VVG müssen jeweils rechtzeitig vor Vertragserklärung vorliegen, falls darauf nicht ausdrücklich

verzichtet wurde. Der Versicherungsschutz beginnt mit der Einlösung des Versicherungsscheins (rechtzeitiger Zahlung des ersten 

Beitrags nach Ziff. 9), jedoch nicht vor dem darin benannten Vertragsbeginn. 

Wird der erste Beitrag erst nach diesem Zeitpunkt eingefordert, dann aber unverzüglich gezahlt, so beginnt der Versicherungsschutz 

zu dem benannten Vertragsbeginn. Sollte aufgrund einer Gesetzesänderung oder Änderung der Rechtsprechung eine Anpassung 

der Vertragsbedingungen erforderlich werden, wird diese wirksam, wenn Sie den Vertrag nach Zugang des begründeten 

Änderungsvorschlages des Versicherers durch Prämienfortzahlung oder durch die widerspruchslose Hinnahme der Belastung Ihres 

Kontos durch Lastschrift auf Grund einer Einzugsermächtigung einverständlich fortsetzen. Voraussetzung ist, dass die Änderung für Sie 

zumutbar ist, Sie auf die Rechtswirkung ausdrücklich vorher hingewiesen und Ihnen das Recht zum Widerspruch eingeräumt wurden.

13. Widerrufsrecht:

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) 

widerrufen. Diese Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen 

Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen gemäß § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit 

den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten haben, im elektronischen 

Geschäftsverkehr jedoch nicht vor Erfüllung unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in Verbindung 

mit Artikel 246 § 3 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige 

Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an die GEV (Anschrift siehe Ziff. 1).

Legen Sie dieses Dokument zu Ihren Unterlagen.

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an: 0800 100 42 88
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Widerrufsfolgen:

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz, und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs 

entfallenden Teil der Prämien, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den 

Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich um 

einen Betrag in Höhe von 1/360 der Jahresprämie multipliziert mit der Anzahl der Tage, an denen Versicherungsschutz bestanden hat. Die  

Erstattung zurückzuzahlender Beiträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungs- 

schutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und 

gezogene Nutzen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind.

Besondere Hinweise:

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, 

bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Ende der Widerrufsbelehrung

14. Laufzeit: 

Über die Laufzeit des Vertrages gibt Ihnen unser Angebot bzw. der Versicherungsschein Auskunft.

15. Vertragsbeendigung:

Der Vertrag ist zunächst für die dokumentierte Zeit abgeschlossen. Das Versicherungsverhältnis verlängert sich stillschweigend von 

Jahr zu Jahr, wenn nicht drei Monate vor dem jeweiligen Ablauf der anderen Partei eine Kündigung in Textform zugegangen ist. Bei einer 

Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann zum Ende des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von 

drei Monaten gekündigt werden. Abweichende Regelungen können sich aus den Vertragsbedingungen zu den einzelnen Produkten 

ergeben (siehe Produktinformationsblatt).

16. entfällt

17. Anwendbares Recht, zuständiges Gericht: 

Auf die vorvertragliche Beziehung und den Vertrag findet deutsches Recht Anwendung. Für Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang 

mit dem Versicherungsvertrag sind örtlich sowohl die Gerichte in Hamburg als auch die Gerichte an Ihrem Wohnsitz/gewöhnlichen 

Aufenthaltsort zuständig. Für Klagen gegen Sie sind nur die Gerichte an Ihrem Wohnsitz/gewöhnlichen Aufenthaltsort zuständig. Gemäß 

§ 215 Abs. 3 VVG kann eine abweichende Vereinbarung getroffen werden.

18. Vertragssprache:

Für den Vertrag einschließlich Vorabinformationen und für die Kommunikation während der Laufzeit des Vertrages kommt die deutsche 

Sprache zur Anwendung.

19. Beschwerdeverfahren:

Im Falle einer Reklamation können Sie sich an den zuständigen Abteilungsleiter oder den Vorstand der GEV wenden und eine 

kostenfreie Überprüfung veranlassen. Sie erhalten innerhalb von 14 Tagen eine schriftliche Stellungnahme, falls nicht abgeholfen 

werden kann. Die GEV bietet auf ihrer Homepage weitere Schlichtungsmöglichkeiten an. Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein 

Versicherungsombudsmann e. V. Damit ist für Sie als besonderer Service die Möglichkeit eröffnet, den unabhängigen und neutralen 

Ombudsmann in Anspruch zu nehmen, wenn Sie mit einer Entscheidung von uns einmal nicht einverstanden sein sollten. Sie müssten 

die Beschwerde innerhalb von acht Wochen ab Erhalt unserer Entscheidung dort einreichen.

Ihre Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon unberührt. Das Verfahren ist für Sie kostenfrei.

Versicherungsombudsmann e. V.

Postfach 080632, 10006 Berlin

Tel.: 0800-3696000, Fax: 0800-3699000

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Legen Sie dieses Dokument zu Ihren Unterlagen.

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an: 0800 100 42 88
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20. Beschwerden bei der Aufsichtsbehörde: 

Neben den in Ziff. 19 genannten Beschwerde- oder Schlichtungsverfahren besteht auch die Möglichkeit der Beschwerde bei der unter 

Ziff. 4 genannten Aufsichtsbehörde.

21. Anzeige- und Mitteilungspflichten:

Bitte beantworten Sie die Fragen in Antrags- und weiteren Vertrags- und Schadenformularen vollständig und richtig. Striche, 

sonstige Zeichen oder Nichtbeantwortung gelten als Verneinung. Die Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht sowie weiterer 

Obliegenheiten kann den Versicherer berechtigen, (je nach Verschulden) vom Vertrag zurückzutreten, ihn zu kündigen oder anzupassen, 

was unter Umständen zur Leistungsfreiheit des Versicherers (auch für bereits eingetretene Versicherungsfälle) führen kann.

Bitte beachten Sie dazu auch die Regelungen in den Allgemeinen und Besonderen Versicherungsbedingungen. Allgemeine 

Vertragsinformationen können über die offizielle Homepage der GEV bekannt gegeben oder zum Download bereit gestellt werden. 

Über wesentliche Veröffentlichungen informiert die GEV gesondert. Die GEV hält auf ihrer Homepage die aktuellen allgemeinen 

Vertragsregelungen und Informationen zur Einsicht bereit und stellt auf Anforderung – ggf. gegen Gebühr – Abschriften zur Verfügung.

22. Besondere Vereinbarungen:

Der Versicherungsnehmer wird mit dem Abschluss des Vertrages Mitglied der Grundeigentümer-Versicherung VVaG. Nebenabreden und 

Deckungszusagen sind nur mit schriftlicher Zustimmung der Grundeigentümer-Versicherung VVaG wirksam.

23. Datenschutzklausel:

Mit dem Vertragsschluss willigen Sie auch in die für die Vertragsverwaltung und Schadenbearbeitung notwendige Speicherung und 

Übermittlung der überlassenen Personen- und Sachdaten ein. Einzelheiten dazu und zu Ihren gesetzlichen Rechten sind im Merkblatt 

zur Datenverarbeitung geregelt.

24. Originalunterlagen:
Die eingereichten Unterlagen archivieren wir elektronisch und vernichten deshalb die Originalbelege spätestens 8 Wochen nach 

Einsendung unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Zur Vorlage beim Finanzamt kann eine Bestätigung erteilt 

werden, die die Übereinstimmung des gespeicherten Dokumentes mit dem vorgelegten Original erklärt.

Legen Sie dieses Dokument zu Ihren Unterlagen.

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an: 0800 100 42 88



Die Allgemeinen Versicherungsbedingungen beinhalten alle wesentlichen Informationen zu Ihrer Mietkautionsversicherung. 

Legen Sie dieses Dokument zu Ihren Unterlagen.

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an: 0800 100 42 88
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Allgemeine Versicherungsbedingungen für die 
Mietkautionsversicherung (AVB MKV 2010-GEV)

§1 Gegenstand der Mietkautionsversicherung

01.	 Der Versicherer stellt dem Versicherungsnehmer (Mieter) im Rahmen der Mietkautionsversicherung eine Bürgschaft zur Verfügung. 	

	 Die Bürgschaft wird dem Vermieter (Bürgschaftsgläubiger) durch den Versicherer im Auftrag des Versicherungsnehmers anstatt der 	

	 sonst üblichen Mietsicherheit gestellt. Mit der Mietbürgschaft verpflichtet sich der Versicherer gegenüber dem Bürgschaftsgläubiger 	

	 im Auftrag des Versicherungsnehmers selbstschuldnerisch, d. h. unter Verzicht auf die Einrede der Vorausklage gem. § 773 BGB, 	

	 auf erstes Anfordern des Bürgschaftsgläubigers für dessen Ansprüche gegenüber dem Versicherungsnehmer aus dem Mietvertrag 	

	 einzustehen. Der Versicherungsfall ist demnach die Inanspruchnahme der Bürgschaft durch den Vermieter auf erstes Anfordern.

02.	 Die Haftung des Versicherers aus der Mietkautionsversicherung ist auf den vereinbarten Bürgschaftsbetrag, maximal jedoch auf 	

	 die Höhe der zwischen dem Versicherungsnehmer und Vermieter im jeweiligen Mietvertrag vereinbarten Mietkaution sowie durch die 	

	 gesetzliche Höchstkaution gemäß § 551 Abs. 1 BGB begrenzt. 

03.	 Die Mietkautionsversicherung befreit den Versicherungsnehmer ausdrücklich nicht von seinen vertraglichen Verpflichtungen 	

	 gegenüber dem Vermieter, auch nicht bei Inanspruchnahme der Bürgschaft durch den Vermieter. Nimmt der Bürgschaftsgläubiger 	

	 den Versicherer statt des Mieters auf Erfüllung mietvertraglicher Verpflichtungen im Rahmen der Bürgschaft in Anspruch, ist 	

	 der Versicherer bei einer Bürgschaft auf erstes Anfordern dem Bürgschaftsgläubiger gegenüber verpflichtet, Zahlung zu leisten. 

	 Der Versicherer ist aus dem Bürgschaftsvertrag gegenüber dem Vermieter als Bürgschaftsgläubiger weder berechtigt noch 		

	 diesem oder dem Versicherungsnehmer gegenüber verpflichtet, zu prüfen, ob der vom Vermieter geltend gemachte Anspruch 

	 gegenüber dem Versicherungsnehmer als Mieter zu Recht besteht oder dem Versicherungsnehmer aus dem Mietverhältnis 		

	 Einwendungen gegenüber den vom Bürgschaftsgläubiger geltend gemachten Ansprüchen zustehen. Der Versicherer wird 	

	 das Zahlungsverlangen des Bürgschaftsgläubigers nur dann zurückweisen, wenn unverzüglich, d. h. sofort nach Unterrichtung des 

	 Versicherungsnehmers, ein Rechtsmissbrauch der Bürgschaftsinanspruchnahme offensichtlich ist oder durch Vorlage von 		

	 Dokumenten seitens des Versicherungsnehmers belegt wird. Erbringt der Versicherer gegenüber dem Bürgschaftsgläubiger eine 	

	 Zahlung, ist der Versicherungsnehmer zum Ausgleich des  Betrages gemäß § 5 Ziffer 2  an den Versicherer verpflichtet. Dem 	

	 Versicherungsnehmer bleibt die Möglichkeit, die aus dem Mietvertrag bestehenden Rechte gegenüber dem Vermieter bei 	

	 unbegründeten Ansprüchen geltend zu machen. Dies geschieht auf eigene Kosten und eigenes Risiko.  

§2 Zustandekommen und Inhalt des Vertrages

01.	 Der Kautionsversicherungsvertrag kommt zustande, indem der Versicherungsnehmer den Antrag auf Abschluss der Versicherung 	

	 stellt und dieser nach Prüfung durch den Versicherer durch Aushändigung des Versicherungsscheines angenommen wird. 

02.	 Der Inhalt des Vertrages ergibt sich aus folgenden Unterlagen:

		  dem Versicherungsschein und seinen Nachträgen

		  den Allgemeinen Bedingungen für die Mietkautionsversicherung (AVB MKV 2010-GEV)		

		  dem Antrag 

03.	 Stellen im Rahmen eines gemeinsamen Mietverhältnisses mehrere Mieter einen Antrag auf Abschluss einer 		

	 Mietkautionsversicherung, haften sie bei Zustandekommen der Versicherung für sämtliche Verpflichtungen aus dem 		

	 Versicherungsvertrag als Gesamtschuldner. 	

04.	 Von der Mietkautionsbürgschaft nicht umfasst sind Ansprüche des Vermieters aus Vereinbarungen über Abstandszahlungen, gleich 	

	 welcher Art, sowie nach einer Inanspruchnahme der Bürgschaft – auch teilweise – auf Auffüllung der Bürgschaft bzw. auf Erteilung 	

	 einer Ersatzbürgschaft.



Die Allgemeinen Versicherungsbedingungen beinhalten alle wesentlichen Informationen zu Ihrer Mietkautionsversicherung. 

Legen Sie dieses Dokument zu Ihren Unterlagen.

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an: 0800 100 42 88
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§3 Übernahme der Bürgschaft/Beginn des Versicherungsschutzes

01.	 Mit Antrag auf Abschluss der Versicherung durch den Versicherungsnehmer beauftragt dieser den Versicherer, eine Bürgschaft für 

	 ein bestimmtes, örtliches und nutzungsabhängiges Mietverhältnis in der beantragten Höhe unter Verzicht auf die Einrede der 	

	 Vorausklage sowie auf erstes Anfordern des Bürgschaftsgläubigers zu übernehmen. 

02.	 Die Übernahme der Bürgschaft erfolgt dadurch, dass der Versicherer dem Versicherungsnehmer eine den vertraglichen Abreden 	

	 entsprechende Bürgschaftsurkunde ausstellt, die zur Weitergabe an den in der Bürgschaftsurkunde benannten Bürgschaftsgläubiger 	

	 bestimmt ist. Ein Anspruch des Versicherungsnehmers auf Aushändigung der Bürgschaftsurkunde entsteht mit Zustandekommen 	

	 des Versicherungsvertrages sowie rechtzeitiger Zahlung der Erstprämie. 

03.	 Der Versicherer führt für den Versicherungsnehmer ein Bürgschaftskonto und bucht die Bürgschaft mit Ausstellungsdatum ein. Der 	

	 Versicherungsschutz beginnt mit dem Ausstellungsdatum der Bürgschaftsurkunde. 

§4 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

01.	 Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände 	

	 anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem 

	 vereinbarten Inhalt zu schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner 		

	 Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.

02.	 Der Versicherungsnehmer hat den Versicherer unaufgefordert und unverzüglich über alle während der Vertragslaufzeit eintretenden 

	 wesentlichen Änderungen, wenn möglich vor Eintritt der Änderung, zu informieren, die für die Beurteilung seiner 		

	� Bürgschaftsverpflichtung von Bedeutung sein können. Dies können insbesondere Umstände sein, nach denen der Versicherer  

vor Vertragsschluss gefragt hat.

03.	 Der Versicherungsnehmer hat den Versicherer unverzüglich über die Beendigung des Mietvertrages, für den eine Bürgschaft 	

	 übernommen worden ist, zu unterrichten.

§5 Inanspruchnahme der Bürgschaft

01.	 Der Versicherer wird den Versicherungsnehmer unverzüglich von der Inanspruchnahme durch den Bürgschaftsgläubiger unterrichten.

02.	 Erbringt der Versicherer gegenüber dem Vermieter Leistungen aus der Bürgschaft, steht dem Versicherer gegenüber dem 

	 Versicherungsnehmer ein Anspruch auf Erstattung der geleisteten Beträge, Zinsen und notwendigen Kosten zu. Darüber 		

	 hinaus bestehen gesetzliche Ansprüche, insbesondere solche aus § 774 BGB (gesetzlicher Forderungsübergang) sowie § 775 BGB 	

	 (Befreiungsanspruch) fort.

 

03.	 Zahlungen, die der Versicherer an den Bürgschaftsgläubiger geleistet hat, sind ab dem Datum der Zahlung bis zur Rückerstattung 	

	 durch den Versicherungsnehmer mit 3 % über dem jeweiligen Basiszins zu verzinsen. 

04.	 Mit Erstattung der in Ziffer 2 genannten Beträge tritt der Versicherer sämtliche ihm infolge seiner Zahlung aus der Bürgschaft gegen 	

	 den Bürgschaftsgläubiger zustehenden Ansprüche, insbesondere die aus § 812 BGB, an den Versicherungsnehmer ab, der die 	

	 Abtretung annimmt. Der Versicherer verpflichtet sich, dem Versicherungsnehmer auf Verlangen eine Urkunde über die erfolgte 	

	 Abtretung zu erteilen. 

05.	 Der Versicherungsnehmer ist zur Vermeidung einer Inanspruchnahme des Versicherers aus der Bürgschaft verpflichtet, seine 	

	 gegenüber dem Vermieter/Bürgschaftsgläubiger bestehenden Verpflichtungen aus dem Mietvertrag bei Eintritt der Fälligkeit 	

	 vertragsgemäß zu erfüllen. Er hat rechtzeitig alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um eine Inanspruchnahme der Bürgschaft 	

	 abzuwenden.



Die Allgemeinen Versicherungsbedingungen beinhalten alle wesentlichen Informationen zu Ihrer Mietkautionsversicherung. 

Legen Sie dieses Dokument zu Ihren Unterlagen.

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an: 0800 100 42 88
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06.	 Der Versicherungsnehmer erklärt sich mit der sich aus der Bürgschaftsübernahme ergebenen Risikoverteilung (§ 1 Ziffer 3 und 	

	 § 3 Ziffer 1) einverstanden. Soweit damit gegenüber dem Versicherer ein Verzicht auf Ansprüche und Rechte einhergeht, weil der 	

	 Versicherungsnehmer auf die Wahrnehmung seiner Rechte und Ansprüche gegenüber seinem Vermieter verwiesen und/oder 	

	 beschränkt wird, erklärt sich der Versicherungsnehmer mit einem solchen Verzicht ausdrücklich einverstanden. 

§6 Beitrag

01.	 Der im Versicherungsschein vereinbarte Jahresbeitrag für die Kautionsbürgschaft wird jeweils für die kommende 			

	 Versicherungsperiode im Voraus erhoben.

02.	 Der Erstbeitrag ist unverzüglich nach 2 Wochen ab Zugang des Versicherungsscheins fällig. Jeder Folgebeitrag ist zum ersten Tag des 	

	 Monats, mit dem die neue Versicherungsperiode beginnt, zu zahlen.

03.	 Wird der Beitrag nicht rechtzeitig gemäß Ziffer 2. gezahlt, gerät der Versicherungsnehmer auch ohne Mahnung in Verzug. Der 	

	 Versicherungsnehmer hat dann an den Versicherer Verzugszinsen nach § 288 BGB zu zahlen und ggf. einen weiteren Verzugsschaden 	

	 gem. § 280 BGB zu erstatten.

§7 Anpassung des Beitrages

01.	� Der Versicherer kann den Beitrag für bestehende Versicherungsverträge mit Wirkung von Beginn der nächsten Versicherungs- 

periode an erhöhen, sofern sich bei einem auf unbestimmte Zeit geschlossenen und nach wiederholter Verlängerung des 	

Versicherungsvertrages die diesem Vertrag zu Grunde liegenden kalkulierten Kosten nicht nur vorübergehend und für den 	

Versicherer unvorhersehbar erheblich geändert haben. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn sich die Kosten für den Versicherer 	

infolge gestiegener Aufwendungen für Schadenfälle sowie allgemeiner Kostensteigerungen einschl. der Verwaltungskosten des 	

Versicherers erheblich erhöht haben. 

02.	 Der Versicherungsnehmer kann in diesem Fall den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des 

	 Versicherers über die Beitragserhöhung mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens 		

	 der Erhöhung, kündigen. Der Versicherer wird den Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht in der Mitteilung über die 

	 Beitragserhöhung informieren.

§8 Dauer und Ende des Versicherungsvertrages

01.	 Die Laufzeit des Kautionsversicherungsvertrages beträgt ein Jahr und verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, wenn nicht einer 	

	 der Vertragsparteien spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist.

	 Der Versicherungsnehmer kann den Vertrag durch Rückgabe der Bürgschaftsurkunde im Original zu jedem Zeitpunkt beenden.

02.	 Der Vertrag endet vorbehaltlich der in § 9 enthaltenen Regelungen automatisch mit Beendigung des Mietverhältnisses, für das die 	

	 Bürgschaft übernommen wurde. Gleiches gilt, wenn sich die Nutzungsart des Mietobjektes ändert. 

03.	 Zahlt der Versicherungsnehmer den vereinbarten Erstbeitrag nicht rechtzeitig, ist der Versicherer zum Rücktritt des Vertrages 	

	 berechtigt. Wird ein Folgebeitrag vom Versicherungsnehmer nicht rechtzeitig gezahlt und hat dieser die Nichtzahlung des Beitrages 	

	 zu vertreten, ist der Versicherer nach erfolgloser Zahlungserinnerung unter Fristsetzung berechtigt, den Vertrag ohne Einhaltung 	

	 einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung zu kündigen. Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer bzw. dem vom Versicherer 	

	 mit der Vertragsdurchführung und Abwicklung beauftragten Dritten die durch die Mahnung und Kündigung entstehenden Kosten zu 	

	 ersetzen.

04.	 Das Recht der Vertragsparteien, den Vertrag aus wichtigem Grund oder aufgrund der Verletzung von Anzeigepflichten bzw. 		

	 Obliegenheiten gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu kündigen, wird durch die vorstehenden Regelungen nicht eingeschränkt.



Die Allgemeinen Versicherungsbedingungen beinhalten alle wesentlichen Informationen zu Ihrer Mietkautionsversicherung. 

Legen Sie dieses Dokument zu Ihren Unterlagen.

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an: 0800 100 42 88
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§9 Folgen der Vertragsbeendigung/Ende des Versicherungsschutzes

01.	 Der Kautionsversicherungsvertrag endet trotz erfolgter und rechtswirksamer Kündigung erst, wenn die Haftung aus der vom 	

	 Versicherer übernommenen Bürgschaft beendet und der Versicherungsschutz aus dem Versicherungsvertrag erloschen ist. Das ist 	

	 dann der Fall, wenn der Vermieter den Versicherer vorbehaltlos aus der Bürgschaftshaftung entlässt. 

02.	 Der Versicherungsnehmer wird den Versicherer auf dessen Verlangen nach Beendigung des Versicherungsvertrages unverzüglich von 	

	 der Haftung aus der Bürgschaft befreien. Befreiende Wirkung hat z. B. die Rückgabe der Bürgschaftsurkunde im Original.

03.	 Die Pflicht zur Beitragszahlung des Versicherungsnehmers endet nach erfolgter Kündigung oder Beendigung in sonstiger Weise erst, 	

	 wenn der Versicherer vorbehaltlos aus der Bürgschaftshaftung entlassen wurde. 

04.	 Die Allgemeinen Bedingungen für die Mietkautionsversicherung gelten bis zur vollständigen Haftungsbefreiung aus der Bürgschaft.

§10 Haftung

01.	 Der Versicherer haftet, soweit keine Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit in Rede steht, dem Versicherungsnehmer 	

	 gegenüber nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

02.	 Der Versicherer haftet nicht für Schäden, die durch Krieg, kriegerische Ereignisse, innere Unruhen, Streik, Beschlagnahme, 		

	 Behinderung des Waren- und Zahlungsverkehrs von hoher Hand, Naturkatastrophen oder durch Kernenergie mit verursacht worden 	

	 sind.

§11 Schlussbestimmungen

01.	 Änderungen oder Ergänzungen des Versicherungsvertrages gelten nur, soweit sie in einem Nachtrag festgelegt oder in anderer Form 	

	 vom Versicherer schriftlich bestätigt worden sind. Mündliche Abreden haben keine Gültigkeit.

02.	 Willenserklärungen und Anzeigen, die das Versicherungsverhältnis betreffen, bedürfen der Textform.

03.	 Für den Versicherungsvertrag gilt ausschließlich deutsches Recht.

04.	 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen der Zivilprozessordnung 	

	 auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in 

	 Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung 	

	 handelt, kann der Versicherungsnehmer seine Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes 	

	 zuständigen Gericht geltend machen. Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung gegen den 

	 Versicherungsnehmer ist ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der 	

	 Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Soweit es sich bei dem Vertrag 	

	 um eine betriebliche Versicherung handelt, kann der Versicherer seine Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung 	

	 des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend machen. Verlegt der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen 

	 Aufenthaltsort während der Vertragslaufzeit aus dem Geltungsbereich des deutschen Rechtes oder ist sein Wohnsitz oder 		

	 gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, so entspricht der Gerichtsstand dem Sitz des 	

	 Versicherers.
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Merkblatt zur Datenverarbeitung und Einwilligungserklärung 
nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)

Einwilligungserklärung

Ich willige ein, dass die Grundeigentümer-Versicherung VVaG im erforderlichen Umfang Daten, die sich aus den Antragsunterlagen oder der 

Vertragsdurchführung (Beiträge, Versicherungsfälle, Risiko-/Vertragsänderungen) ergeben, an Rückversicherer zur Beurteilung des Risikos 

und zur Abwicklung der Rückversicherung sowie zur Beurteilung des Risikos und der Ansprüche an andere Versicherer und/oder an den 

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) zur Weitergabe dieser Daten an andere Versicherer übermittelt. Diese 

Einwilligung gilt auch unabhängig vom Zustandekommen des Vertrages sowie für entsprechende Prüfungen bei anderweitig beantragten 

(Versicherungs-) Verträgen und bei künftigen Anträgen. 

Es besteht grundsätzlich Einverständnis, dass die Kommunikation auch über die bekannt gegebenen Email-Adressen in Textform erfolgt, 

soweit nicht für einzelne Vorgänge die Schriftform vorgeschrieben oder vereinbart ist. Anhänge sind in den üblichen Formaten (z. B. Word, 

PDF, JPEG, Text) beizufügen. Eine Veränderung der mitgeteilten Email- oder Webadressen, wird unverzüglich bekannt gegeben, ebenso 

werden Störungen der Kommunikation jeweils mitgeteilt. 

Ich willige ferner ein, dass die Grundeigentümer-Versicherung VVaG meine allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten in 

Datensammlungen führt und, sofern ein Vermittler beteiligt ist, an diesen weitergibt, soweit dies der ordnungsgemäßen Durchführung 

meiner Versicherungsangelegenheiten dient. Gesundheitsdaten dürfen nur an Personen- und Rückversicherer übermittelt werden; 

an Vermittler dürfen sie nur weitergegeben werden, soweit es zur Vertragsgestaltung erforderlich ist. Von meinen nachfolgend weiter 

geregelten Rechten habe ich rechtzeitig vor der Unterzeichnung des Antrages und der Einwilligungserklärung Kenntnis nehmen können.

Informationen zur Datenverarbeitung

Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so 

lassen sich Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln; auch bietet die EDV einen besseren Schutz der 

Versichertengemeinschaft vor missbräuchlichen Handlungen als die bisherigen manuellen Verfahren. Die Verarbeitung der uns bekannt 

gegebenen Daten zu Ihrer Person wird durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die Datenverarbeitung und 

-nutzung zulässig, wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn der Betroffene eingewilligt hat. Das BDSG 

erlaubt eine Datenverarbeitung und -nutzung stets, wenn dies im Rahmen der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder 

vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses geschieht oder soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der speichernden Stelle 

erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der 

Verarbeitung oder Nutzung überwiegt.

Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwägung und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage für 

die Datenverarbeitung ist in Ihren Versicherungsantrag eine Einwilligungserklärung nach dem BDSG aufgenommen worden. Diese 

gilt über die Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus, endet jedoch – außer in der Lebens- und Unfallversicherung – schon 

mit Ablehnung des Antrags oder durch Ihren jederzeit möglichen Widerruf. Wird die Einwilligungserklärung bei Antragstellung ganz 

oder teilweise gestrichen, kommt es u. U. nicht zu einem Vertragsabschluss. Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilweise gestrichener 

Einwilligungserklärung kann eine Datenverarbeitung und -nutzung in dem begrenzten gesetzlich zulässigen Rahmen, wie in der 

Vormerkung beschrieben, erfolgen.

Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer

Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig sind. Das sind zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). 

Weiter werden zum Vertrag versicherungstechnische Daten wie Kundennummer (Partnernummer), Versicherungssumme, 

Versicherungsdauer, Beitrag, Bankverbindung sowie erforderlichenfalls die Angaben eines Dritten, z. B. eines Vermittlers, eines 

Sachverständigen oder eines Arztes, geführt (Vertragsdaten). Bei einem Versicherungsfall speichern wir Ihre Angaben zum 

Schaden und ggf. auch Angaben von Dritten, wie z. B. den vom Arzt ermittelten Grad der Berufsunfähigkeit, die Feststellung 

Ihrer Reparaturwerkstatt über einen Kfz-Totalschaden oder bei Ablauf einer Lebensversicherung den Auszahlungsbetrag 

(Leistungsdaten).

01.

Bitte lesen Sie sich das Merkblatt zur Datenverarbeitung und Einwilligungserklärung nach dem Bundesdatenschutzgesetz sorgfältig 

durch und legen Sie dieses Dokument zu Ihren Unterlagen.

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an: 0800 100 42 88
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Datenübermittlung an Rückversicherer

Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets auf einen Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken 

achten. Deshalb geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken an Rückversicherer im In- und Ausland ab. Diese Rückversicherer 

benötigen ebenfalls entsprechende versicherungstechnische Angaben von uns, wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des 

Versicherungsschutzes und des Risikos und Risikozuschlags sowie im Einzelfall auch Ihre Personalien. Soweit Rückversicherer bei 

der Risiko- und Schadenbeurteilung mitwirken, werden Ihnen auch die dafür erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt. In 

einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer Rückversicherer, denen sie ebenfalls entsprechende Daten übergeben.

02.

Datenübermittlung an andere Versicherer

Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei Antragstellung, jeder Vertragsänderung und im Schadenfall 

dem Versicherer alle für die Einschätzung des Wagnisses und die Schadenabwicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu 

gehören z. B. frühere Krankheiten und Versicherungsfälle oder Mitteilungen über gleichartige andere Versicherungen (beantragte, 

bestehende, abgelehnte oder gekündigte). Um Versicherungsmissbrauch zu verhindern, eventuelle Widersprüche in den Angaben 

des Versicherten aufzuklären oder um Lücken bei den Feststellungen zum entstandenen Schaden zu schließen, kann es erforderlich 

sein, andere Versicherer um Auskunft zu bitten oder entsprechende Auskünfte auf Anfragen zu erteilen.

Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Doppelversicherungen, gesetzlicher Forderungsübergang sowie bei Teilungsabkommen) 

eines Austauschs von personenbezogenen Daten unter den Versicherern. Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, 

wie Name und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos oder Angaben zum Schaden, wie 

Schadenhöhe und Schadentag.

03.

Zentrale Hinweissysteme

Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts 

oder zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch Anfragen an den zuständigen Fachverband bzw. an andere Versicherer zu richten 

oder auch entsprechende Anfragen anderer Versicherer zu beantworten. Dazu bestehen beim GDV- und beim PKV-Verband zentrale 

Hinweissysteme. Die Aufnahme in diese Hinweissysteme und deren Nutzung erfolgt lediglich zu Zwecken, die mit dem jeweiligen System 

verfolgt werden dürfen, also nur soweit bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. 

Beispiele:

Allgemeine Haftpflichtversicherung 

Registrierung von auffälligen Schadenfällen sowie von Personen, bei denen der Verdacht des Versicherungsmissbrauchs besteht.

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung.

Sachversicherer 

Aufnahme von Schäden und Personen, wenn Brandstiftung vorliegt oder wenn aufgrund des Verdachts des Versicherungsmissbrauchs der 

Vertrag gekündigt wird und bestimmte Schadensummen erreicht sind. 

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung, Verhinderung weiteren Missbrauchs.

Unfallversicherer

Meldung bei

	 erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht,

	 Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher Obliegenheitsverletzung im Schadenfall, wegen Vortäuschung eines Unfalls 

	 oder von Unfallfolgen,

	 außerordentlicher Kündigung durch den Versicherer nach Leistungserbringung oder Klageerhebung auf Leistung.

Zweck: Risikoprüfung und Aufdeckung von Versicherungsmissbrauch.

04.

Bitte lesen Sie sich das Merkblatt zur Datenverarbeitung und Einwilligungserklärung nach dem Bundesdatenschutzgesetz sorgfältig 

durch und legen Sie dieses Dokument zu Ihren Unterlagen.

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an: 0800 100 42 88
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Datenverarbeitung in- und außerhalb des Unternehmens

Einzelne Versicherungsbranchen (z. B. Lebens-, Kranken-, Sachversicherungen) und andere Finanzdienstleistungen (z. B. Kredite, 

Bausparen, Kapitalanlagen, Immobilien) werden durch rechtlich selbstständige Unternehmen betrieben. Um den Kunden einen 

umfassenden Versicherungsschutz anbieten zu können, arbeiten die Unternehmen häufig in Unternehmensgruppen zusammen. 

Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne Bereiche zentralisiert, wie das Inkasso oder die Datenverarbeitung. So wird z. B. Ihre 

Adresse nur einmal gespeichert, auch wenn Sie Verträge mit verschiedenen Unternehmen der Gruppe abschließen; und auch Ihre 

Versicherungsnummer, die Art der Verträge, ggf. Ihr Geburtsdatum, Kontonummer und Bankleitzahl, d.h. Ihre allgemeinen Antrags-, 

Vertrags- und Leistungsdaten, werden in einer zentralen Datensammlung geführt.

Dabei sind die sog. Partnerdaten (z. B. Name, Adresse, Kundennummer, Kontonummer, Bankleitzahl, bestehende Verträge) von allen 

Unternehmen der Gruppe abfragbar. Auf diese Weise kann eingehende Post immer richtig zugeordnet und bei telefonischen Anfragen 

sofort der zuständige Partner genannt werden. Auch Geldeingänge können so in Zweifelsfällen ohne Rückfragen korrekt verbucht 

werden. Die übrigen allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten sind dagegen nur von den Versicherungsunternehmen der 

Gruppe abfragbar. Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des jeweiligen Kunden durch die einzelnen Unternehmen 

verwendet werden, spricht das Gesetz auch hier von „Datenübermittlung“, bei der die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes 

zu beachten sind. Branchenspezifische Daten – wie z. B. Gesundheits- oder Bonitätsdaten – bleiben dagegen unter ausschließlicher 

Verfügung der jeweiligen Unternehmen.

Unser Unternehmen kooperiert zurzeit mit:

GET Service GmbH

Die Zusammenarbeit besteht dabei in der gegenseitigen Vermittlung der Produkte und der weiteren Betreuung der gewonnenen 

Kunden. 

Zur Durchführung der spartenbezogenen Assistanceleistungen arbeiten wir mit verschiedenen Leistungserbringern zusammen, 

denen zur Leistungsbearbeitung im erforderlichen Rahmen Vertragsdaten zur Verfügung gestellt werden.

05.

Umgang mit besonderen Personendaten

Sofern für den abzuschließenden Vertrag (z. B. in der Unfallversicherung) eine Angabe über Ihren Gesundheitszustand erforderlich 

ist, überprüfen wir diese vor Vertragsschluss gemachten Angaben, soweit dies zur Beurteilung der zu versichernden Risiken 

erforderlich ist und Ihre Angaben dazu Anlass bieten. Daneben kann es zur Bewertung unserer Leistungspflicht ggf. auch in anderen 

Versicherungssparten erforderlich sein, dass wir die Gesundheitsangaben prüfen, die Sie zur Begründung von Ansprüchen machen 

oder die sich aus eingereichten Unterlagen (z. B. Rechnungen, Verordnungen, Gutachten) oder Mitteilungen eines Krankenhauses 

oder von Angehörigen eines Heilberufes ergeben. Diese Überprüfung unter Einbeziehung von Gesundheitsdaten erfolgt nur, 

soweit hierzu ein Anlass besteht (z.B. bei Fragen zur Diagnose, dem Behandlungsverlauf oder der Liquidation). Die Übermittlung 

und Erhebung dieser Daten setzt nach § 213 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) eine spezielle Erlaubnis des Betroffenen 

(Schweigepflichtentbindung) voraus:

Wortlaut des § 213 VVG

01.	 Die Erhebung personenbezogener Gesundheitsdaten durch den Versicherer darf nur bei Ärzten, Krankenhäusern und 

	 sonstigen Krankenanstalten, Pflegeheimen und Pflegepersonen, anderen Personenversicherern und gesetzlichen 		

	 Krankenkassen sowie Berufsgenossenschaften und Behörden erfolgen; sie ist nur zulässig, soweit die Kenntnis der Daten 		

	 für die Beurteilung des zu versichernden Risikos oder der Leistungspflicht erforderlich ist und die betroffene Person eine 		

	 Einwilligung erteilt hat.

02.	 Die nach Absatz 1 erforderliche Einwilligung kann vor Abgabe der Vertragserklärung erteilt werden. Die betroffene Person ist 	

	 vor einer Erhebung nach Absatz 1 zu unterrichten; sie kann der Erhebung widersprechen.

03.	 Die betroffene Person kann jederzeit verlangen, dass eine Erhebung von Daten nur erfolgt, wenn jeweils in die einzelne 		

	 Erhebung eingewilligt worden ist.

04.	 Die betroffene Person ist auf diese Rechte hinzuweisen, auf das Widerspruchsrecht nach Absatz 2 bei der Unterrichtung.

06.

Bitte lesen Sie sich das Merkblatt zur Datenverarbeitung und Einwilligungserklärung nach dem Bundesdatenschutzgesetz sorgfältig 

durch und legen Sie dieses Dokument zu Ihren Unterlagen.

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an: 0800 100 42 88
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Soweit dies nach dem Gesetz zulässig ist, wird die Einwilligung für die vorgenannte Personendatenbearbeitung ohne Einzelabfrage 

gem. § 213 Abs. 3 VVG erklärt, unter dem Vorbehalt, dass die Einwilligung sich nicht auf den Leistungsfall erstreckt, auf einen 

Zeitraum von einem Jahr ab Antragsunterzeichnung befristet ist und jederzeit in Textform widerrufbar ist. Damit soll der zusätzliche 

Aufwand von Einzelabfragen vor jeder Datenerhebung bei der üblichen Vertragsdurchführung vermieden werden. 

Eine abweichende Erklärung wird ggf. mit der dem Antrag ergänzend beigefügten Schweigepflichtenbindungsklausel erteilt. 

Die Grundeigentümer-Versicherung VVaG hat die personenbezogenen Gesundheitsdaten durch eine strenge Zugriffskontrolle 

gesichert. Soweit dies technisch und organisatorisch möglich ist, werden besondere Kundenwünsche bezüglich des Datenschutzes – 

insbesondere zur Löschung und Weitergabebeschränkung – berücksichtigt. Sprechen Sie uns diesbezüglich gern an.

Betreuung durch Versicherungsvermittler

In Ihren Versicherungsangelegenheiten werden Sie durch einen unserer Vermittler betreut. Vermittler in diesem Sinn sind neben 

Einzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften. Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der Vermittler 

zu diesen Zwecken von uns die für die Betreuung und Beratung notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, Vertrags- und 

Leistungsdaten, z. B. Versicherungsnummer, Beiträge, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos, Zahl der Versicherungsfälle 

und Höhe von Versicherungsleistungen. Ausschließlich zum Zweck von Vertragsanpassungen in der Personenversicherung können 

an den zuständigen Vermittler auch Gesundheitsdaten übermittelt werden. Unsere Vermittler verarbeiten und nutzen selbst 

diese personenbezogenen Daten im Rahmen der genannten Beratung und Betreuung des Kunden. Auch werden Sie von uns über 

Änderungen der kundenrelevanten Daten informiert. Jeder Vermittler ist gesetzlich und vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen des 

BDSG und seine besonderen Verschwiegenheitspflichten (z. B. Berufsgeheimnis und Datengeheimnis) zu beachten.

07.

Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte

Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz neben dem eingangs erwähnten Widerrufsrecht ein Recht auf Auskunft 

sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer in einer Datei gespeicherten 

Daten. Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen wenden Sie sich bitte an den betrieblichen Datenschutzbeauftragten 

per E-Mail über kunden-center@grundvers.de, bzw. die in der Kundeninformation genannte Adresse. Richten Sie auch ein etwaiges 

Verlangen auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder Löschung wegen der beim Rückversicherer gespeicherten Daten stets dort hin.

08.

Bitte lesen Sie sich das Merkblatt zur Datenverarbeitung und Einwilligungserklärung nach dem Bundesdatenschutzgesetz sorgfältig 

durch und legen Sie dieses Dokument zu Ihren Unterlagen.

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an: 0800 100 42 88
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Satzung

I. Allgemeines
	 § 1 Firma, Sitz, Geschäftsgebiet
	 1.	 Der im Jahre 1891 gegründete Verein ist ein Versicherungsverein auf Gegen- 
		  seitigkeit im Sinne des Gesetzes über die Beaufsichtigung der Versiche- 
		  rungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz-VAG).	
	 2.	 Der Name lautet: GRUNDEIGENTÜMER-VERSICHERUNG Versicherungsverein 
		  auf Gegenseitigkeit
	 3.	 Der Sitz des Vereins ist Hamburg.
	 4.	 Geschäftsgebiet des Vereins ist das In- und Ausland.

	 § 2 Zweck
	 1.	 Der	 Verein gewährt seinen Mitgliedern nach Maßgabe der	 Satzung und		
		  seiner allgemeinen Versicherungsbedingungen Versicherungsschutz in der 	
		  Haftpflicht-, Unfall- und Sachversicherung sowie der Mietkautionsversicherung.
	 2. 	 Der Verein kann Versicherungsverträge, Bausparverträge und sonstige Ver- 
		  träge, die mit dem Versicherungsgeschäft in unmittelbarem Zusammenhang 
		  stehen, vermitteln.
	 3. 	 Der Verein kann aktives und passives Rückversicherungsgeschäft betreiben. 
	 4. 	 Der Verein darf Versicherungsverträge auch gegen festen Beitrag abschlies- 
		  sen, ohne dass die Versicherungsnehmer dieser Versicherungsverträge Mit- 
		  glieder des Vereins werden. Solche Versicherungen dürfen 20 % der Beitrags- 
		  einnahmen aus den Mitgliederversicherungen nicht überschreiten.

	 § 3 Bekanntmachungen
	 Die Bekanntmachungen des Vereins erfolgen im elektronischen Bundesanzeiger.

II. Mitgliedschaft
	 § 4 Beginn der Mitgliedschaft
	 1. 	 Mitglieder des Vereins können natürliche und juristische Personen werden, 
		  die im Geschäftsgebiet des Vereins ihren Wohnsitz oder Sitz haben oder  
		  deren zu versichernde Sachen im Geschäftsgebiet gelegen sind.
	 2. 	 Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Abschluss des Versicherungsvertrages. 
		  Jedoch können alle Rechte erst nach Beginn des Versicherungsschutzes aus- 
		  geübt werden.
	 3. 	 Bei Abschluss eines Versicherungsvertrages für fremde Rechnung wird nur 
		  der Versicherungsnehmer Mitglied; es müssen aber auch bei dem Versicher- 
		  ten die Voraussetzungen des Abs. 1 vorliegen.

	 § 5 Beendigung der Mitgliedschaft
	 Die Mitgliedschaft erlischt mit der Beendigung des Versicherungsvertrages. Mit der  
	 Beendigung der Mitgliedschaft verlieren die ausscheidenden Mitglieder alle auf der  
	 Mitgliedschaft beruhenden Rechte.

III. Organe des Vereins
	 § 6 Vorstand
	 1. 	 Der Vorstand wird für die Dauer von fünf Jahren vom Aufsichtsrat bestellt.  
		  Er besteht aus mindestens zwei Personen. Stellvertretende Vorstands- 
		  mitglieder kann der Aufsichtsrat auch für eine kürzere Zeitdauer bestellen.  
		  Für den Fall der Verhinderung oder des Fehlens eines Vorstandsmitgliedes  
		  kann der Aufsichtsrat aus seiner Mitte für längstens ein Jahr ein stellver- 
		  tretendes Vorstandsmitglied bestellen.
	 2.  	 Dem Vorstand obliegt die Geschäftsführung des Vereins. Seine Beschlüsse  
		  fasst er mit Stimmenmehrheit.
	 3.  	 Der Verein wird gesetzlich vertreten durch zwei Vorstandsmitglieder gemein- 
		  sam oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen. 
		  Durch Aufsichtsratsbeschluss können einzelne oder alle Vorstandsmit- 
		  glieder von dem Verbot befreit werden, die Gesellschaft auch bei solchen  
		  Rechtsgeschäften zu vertreten, die sie mit einem von ihnen vertretenen  
		  Dritten abschließen (teilweise Befreiung von den Beschränkungen des  
		  § 181 BGB im Rahmen des § 112 AktG).
		  Stellvertretende Vorstandsmitglieder stehen hinsichtlich der Vertretungs- 
		  macht ordentlichen Vorstandsmitgliedern gleich.
	 4. 	 Der Aufsichtsrat kann ein Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden des Vorstandes 
		  ernennen.

	 § 7 Aufsichtsrat
	 1. 	 Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Personen, die von der Hauptversammlung 
	  	 für die Zeit bis zur Beendigung derjenigen Hauptversammlung gewählt  
		  werden, die über die Entlastung für das zweite Geschäftsjahr nach der  
		  jeweiligen Wahl beschließt, wobei das Geschäftsjahr der Wahl nicht mitge- 
		  zählt wird. Wählbar ist jede natürliche Person, die das 70. Lebensjahr noch  
		  nicht vollendet hat, Mitglied des Vereins ist und – abgesehen von beson- 
		  deren Fällen, über die von der Hauptversammlung Beschluss zu fassen ist –  
		  weder an der Verwaltung noch an der Vertretung eines anderen Versiche- 
		  rungsunternehmens beteiligt ist. Jährlich scheidet ein Drittel der Aufsichts- 
		  ratsmitglieder aus. Eine mehrfache Wiederwahl ist zulässig.
	 2. 	 Für jedes Aufsichtsratsmitglied kann die Hauptversammlung ein Ersatzmit- 
		  glied wählen. Scheidet das Aufsichtsratsmitglied, für das ein Ersatzmitglied  
		  gewählt wurde, vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so tritt das Ersatzmitglied 

		  für den Ausgeschiedenen in den Aufsichtsrat ein und gehört diesem für  
		  den Rest der Amtsdauer des Vorgängers an.
	 3.  	 Scheiden Aufsichtsratsmitglieder vor Ablauf ihrer Amtsdauer aus, so bedarf 
		  es der Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung zur Vornahme 
		  der Ersatzwahl nur dann, wenn weniger als drei Aufsichtsratsmitglieder 
		  vorhanden sind. Die Amtsdauer der Ersatzmitglieder währt so lange, wie das  
		  Amt der Ausgeschiedenen gewährt hätte, an deren Stelle sie getreten sind.
	 4.  	 Der Aufsichtsrat wählt jeweils in der ersten auf die Hauptversammlung  
		  folgenden Aufsichtsratssitzung aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und  
		  mindestens einen Stellvertreter.
	 5. 	 Der Aufsichtsrat hat im Kalenderhalbjahr mindestens zwei Sitzungen abzu- 
		  halten, wobei er beschließen kann, daß nur eine Sitzung im Kalenderhalb- 
		  jahr abzuhalten ist.
	 6.  	 Zu den Sitzungen des Aufsichtsrates lädt der Vorsitzende oder sein Stell- 
		  vertreter in der Regel mindestens eine Woche vorher – schriftlich, fernmünd- 
		  lich, in elektronischer oder anderen vergleichbaren Formen und unter Mittei- 
		  lung der Tagesordnung, der Zeit und des Ortes – ein. Außerdem können 
		  zwei Aufsichtsratsmitglieder oder der Vorstand unter Angabe der Gründe 
		  verlangen, dass der Vorsitzende unverzüglich den Aufsichtsrat einberuft.  
		  In diesem Falle muss die Sitzung binnen vierzehn Tagen nachdem Verlan-  
		  gen einberufen werden.
	 7. 	 Beschlüsse des Aufsichtsrates werden in Sitzungen gefasst. Die Beschluss- 
		  fassung durch schriftliche, fernmündliche, elektronische oder andere ver- 
		  gleichbare Formen der Stimmabgabe ist zulässig, wenn der Vorsitzende des  
		  Aufsichtsrates oder im Falle seiner Verhinderung ein Stellvertreter dies für  
		  den Einzelfall bestimmt. Geht bei den Beschlussfassungen nicht binnen einer  
		  in dem Beschlussvorschlag genannten Frist von mindestens einer Woche 
		  eine Stimmabgabe bei dem Verein ein, gilt die Stimme als Enthaltung. Der 
		  Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder, darunter  
		  der Vorsitzende oder sein Stellvertreter, anwesend sind. Der Aufsichtsrat fasst  
		  seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die 
		  Stimme des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters den Ausschlag; im  
		  Falle der Stimmengleichheit bei einer Wahl entscheidet das Los.
	 8.  	 Über die Beschlüsse des Aufsichtsrates ist eine Niederschrift anzufertigen. 
		  Die Niederschrift ist von dem Vorsitzenden oder im Falle seiner Verhinderung  
		  von einem seiner Stellvertreter zu unterzeichnen.
	 9. 	 Der Aufsichtsrat kann Mitglieder des Vorstandes zu seinen Sitzungen  
		  hinzuziehen. Der Vorstand kann seine Zuziehung und Anhörung in den 
		   Sitzungen des Aufsichtsrates verlangen.
	 10.  	 Der Aufsichtsrat hat neben den ihm durch Gesetz und Satzung zugewiesenen  
		  Aufgaben, darunter derjenigen der allgemeinen Beaufsichtigung derGeschäfts- 
		  führung des Vorstandes, insbesondere die folgenden Rechte und Pflichten:
		  a.	 die Bestellung der Vorstandsmitglieder, ihre Abberufung, Abschluss und  
			   Beendigung der Anstellungsverträge mit ihnen,
		  b. 	 die Zustimmung zur Erteilung von Prokuren,
		  c. 	 die Zustimmung zum Erwerb und zur Veräußerung von Grundstücken  
			   oder grundstücksgleichen Rechten,
		  d. 	 die Zustimmung zur Beleihung von Grundstücken oder grundstücks- 
			   gleichen Rechten,
		  e. 	 die Zustimmung zur Anlegung von Vermögenswerten über 1.000.000,– €,
		  f. 	 die Zustimmung zur Einführung oder Änderung von Versicherungs- 
			   bedingungen nach § 15,
		  g. 	 die alljährliche Bestimmung des Wirtschaftsprüfers,
		  h. 	 die Prüfung und Billigung des Jahresabschlusses und des Geschäfts- 
			   berichtes.
	 11.  	 Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten für jedes Geschäftsjahr eine nach  
		  Ablauf des Geschäftsjahres zahlbare Vergütung, deren Höhe von der Haupt- 
		  versammlung bestimmt wird.

	 § 8 Versammlung der Mitgliedervertreter, Hauptversammlung
	 1. 	 Oberste Vertretung des Vereins ist die Versammlung der Mitgliedervertreter 
		  (Hauptversammlung). Diese vertritt als oberstes Organ des Vereins die 
		  Gesamtheit der Mitglieder.
	 2.  	 Die Hauptversammlung setzt sich aus höchstens 51 Vertretern der Mitglieder 
		  zusammen. Die Vertreter der Mitglieder werden von der Hauptversammlung  
		  gewählt. Als Vertreter der Mitglieder ist jedes Mitglied wählbar, das das  
	 	 70. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, weder Angestellter noch Vertreter des  
		  Vereins ist und – abgesehen von besonderen Fällen, über die von der Haupt- 
		  versammlung Beschluss zu fassen ist – weder an der Verwaltung noch an der  
		  Vertretung eines anderen Versicherungsunternehmens beteiligt ist. Eine Stell- 
		  vertretung in der Hauptversammlung ist nur durch einen anderen Mit- 
		  gliedervertreter zulässig; jedoch kann ein Mitgliedervertreter höchstens  
		  einen an der Teilnahme Verhinderten vertreten.
	 3. 	 Die Wahlen erfolgen in offener Abstimmung durch Handzeichen, es sei denn, 
		   dass mehr als drei auf der Hauptversammlung anwesende Mitgliedervertreter  
		  eine geheime Abstimmung durch Stimmzettel beantragen. Entfällt bei einer  
		  Wahl auf mehrere Personen die gleiche Stimmenzahl, erfolgt ein weiterer  
		  Wahlgang für diese Personen, danach entscheidet das Los.
	 4. 	 Die Amtszeit der Mitgliedervertreter läuft jeweils drei Jahre. Sie beginnt  
		  mit Ablauf der Hauptversammlung, in welcher die Wahl erfolgt ist. Jährlich  
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		  scheidet mindestens ein Drittel der Mitgliedervertreter mit Ablauf der 
		  Hauptversammlung aus und kann durch Zuwahl ersetzt werden. Ist bei keinem 
		  Mitgliedervertreter die satzungsgemäße Amtsdauer abgelaufen, so scheidet  
		  der Mitgliedervertreter aus, der am längsten im Amte ist; unter mehreren ent- 
		  scheidet das Los. Eine mehrfache Wiederwahl ist zulässig.
	 5. 	 Scheiden Mitgliedervertreter vorzeitig – beispielsweise durch freiwilligen 
		  Austritt – aus, so kann die nächste Hauptversammlung Ersatzmitglieder- 
		  vertreter wählen. Die Amtszeit der Ersatzmitglieder währt so lange, wie das  
		  Amt der Ausgeschiedenen gewährt hätte, an deren Stelle sie getreten sind.
	 6.	 Mitgliedervertreter können wegen grober Verletzung ihrer Pflichten oder aus 
		  einem anderen wichtigen Grunde – beispielsweise bei Insolvenz des Mitglie- 
		  dervertreters oder Beteiligung an der Verwaltung oder Vertretung eines  
		  anderen Versicherungsunternehmens – von der Hauptversammlung mit einer 
		  Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen abgewählt werden.
	 7. 	 Die Mitgliedervertreter erhalten für ihre Tätigkeit keine Vergütung, jedoch  
		  werden notwendige Auslagen ersetzt, z.B. für die Teilnahme an der Haupt- 
		  versammlung im Rahmen der steuerlich zulässigen Höchstbeträge.
	 8. 	 Verhandlungen und Beschlüsse der Mitgliedervertreter erfolgen in ordent- 
		  lichen und außerordentlichen Hauptversammlungen. An den Hauptver- 
		  sammlungen nehmen die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates 
		  mit beratender Stimme teil.
	 9. 	 Die Hauptversammlung wird vom Vorstand schriftlich unter Angabe der Zeit,  
		  des Ortes und der Tagesordnung einberufen. Im Übrigen gelten die Bestim- 
		  mungen der §§ 121 ff. des Aktiengesetzes.
	 10. 	 Zur Beschlussfähigkeit der Hauptversammlung ist die Anwesenheit bzw. Ver- 
		  tretung gemäß § 8 Ziff. 2 von mindestens einem Drittel der Mitglieder- 
		  vertreter erforderlich. Ist eine Hauptversammlung nicht beschlussfähig, so  
		  kann eine neue Hauptversammlung auch bei Anwesenheit von weniger als 
		  einem Drittel der Mitgliedervertretung über Gegenstände der gleichen Tages- 
		  ordnung Beschluss fassen, wenn in der Einladung zu der neuen Haupt- 
		  versammlung hierauf besonders hingewiesen ist.
	 11. 	 Soweit nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz Vorschriften des Aktienge- 
		  setzes über die Minderheitenrechte entsprechend gelten, tritt an die Stelle  
		  des zehnten bzw. zwanzigsten Teils des Grundkapitals eine Minderheit von 
		  einem Zehntel bzw. einem Zwanzigstel der in der Hauptversammlung anwe- 
		  senden Mitgliedervertreter.
	 12. 	 Die Vereinsmitglieder können Vorschläge für Wahlen, die in der Hauptver- 
		  sammlung anstehen, und Anträge, die nicht Fragen der Geschäftsführung  
		  betreffen, zur Beschlussfassung durch die Hauptversammlung beim Vor- 
		  stand einbringen und ein Vereinsmitglied, welches kein Mitgliedervertreter  
		  ist, zur Begründung in die Hauptversammlung entsenden, wenn diese Vor- 
		  schläge oder Anträge von mindestens fünfzig Vereinsmitgliedern mit Angabe  
		  der Anschriften und der Nummern der Versicherungsscheine unterzeichnet sind. 
	 13. 	 Die Leitung der Hauptversammlung obliegt dem Aufsichtsratsvorsitzenden  
		  oder einem seiner Stellvertreter oder einem anderen Mitglied des Aufsichts- 
		  rates. Für den Fall, dass ein Mitglied des Aufsichtsrates den Vorsitz nicht über- 
		  nimmt, wird der Versammlungsleiter durch die Hauptversammlung unter  
		  Leitung des ältesten anwesenden Mitgliedervertreters gewählt.
	 14. 	 Die ordentliche Hauptversammlung findet innerhalb der ersten acht Monate 
		  des Geschäftsjahres statt; sie beschließt insbesondere über die Verwendung  
		  eines ausschüttungsfähigen Bilanzgewinns, über die Entlastung des Vorstan- 
		  des und des Aufsichtsrates sowie über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern  
		  und von Mitgliedervertretern.
	 15. 	 Außerordentliche Hauptversammlungen sind einzuberufen, wenn der Vor- 
		  stand oder der Aufsichtsrat dies im Interesse des Vereins für erforderlich 	
		  hält, oder wenn mindestens fünf Mitgliedervertreter dies schriftlich unter  
		  Angabe des Zwecks und der Gründe beim Vorstand beantragen.
	 16. 	 Über die Verhandlungen der Hauptversammlung ist ein notarielles Protokoll  
		  aufzunehmen.

IV.	 Vermögensverwaltung; Rechnungswesen
	 § 9 Geschäftsjahr
	 Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

	 § 10 Ausgabendeckung
	 1. 	 Zur Deckung der Vereinsausgaben haben die Mitglieder im Voraus Jahres- 
		  beiträge zu entrichten.
	 2. 	 Die Höhe der Beiträge bestimmt der Vorstand. Dabei ist der Vorstand berech- 
		  tigt, die Beiträge ohne Zustimmung der betroffenen Mitglieder auch für  
		  bestehende Versicherungsverhältnisse zu erhöhen. Das Mitglied kann mit  
		  sofortiger Wirkung kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht  
		  spätestens einen Monat, nachdem das Mitglied von der Erhöhung Kenntnis  
		  erhalten hat, ausgeübt wird.

	 § 11 Verlustrücklage, Freie Rücklage, Rückstellung für Beitragsrückerstattung
	 1. 	 Zur Deckung eines außergewöhnlichen Verlustes aus dem Geschäftsbetrieb 
		  ist eine Verlustrücklage zu bilden.
	 2. 	 Die Verlustrücklage muss den Mindestbetrag von 1.500.000,– € erreichen.  
		  Solange die Verlustrücklage den Mindestbetrag noch nicht erreicht oder nach  
		  Entnahme noch nicht wieder erreicht hat, fließen ihr 5 % der jährlichen Bei- 
		  tragseinnahmen und mindestens 20 % der Überschüsse zu. Entnahmen aus der 
		  Verlustrücklage sind innerhalb eines Zeitraumes von fünf Jahren wieder   
		  auszugleichen.
	 3.	 Zuweisungen an die Verlustrücklage über deren Mindestbetrag hinaus  
		  können vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates mit der Maßgabe  

		  vorgenommen werden, dass sie 75 % des Überschusses nicht überschreiten. 
	 4. 	 Eine Entnahme aus der Verlustrücklage ist erst dann zulässig, wenn diese drei 
		  Viertel ihres Mindestbetrages erreicht oder nach Inanspruchnahme wieder er- 
		  reicht hat. Entnahmen vor der Erreichung dieses Mindestsatzes sind nur in 
		  Ausnahmefällen möglich und bedürfen der vorherigen Zustimmung der Auf- 
		  sichtsbehörde.
	 5. 	 Der Verein kann neben der Verlustrücklage eine freie Rücklage bilden.
	 6. 	 Die für die Ausschüttung an die Mitglieder vorgesehenen Mittel sind einer  
		  Rückstellung zuzuweisen, die ausschließlich zur Beitragsrückerstattung ver- 
		  wendet werden darf (Rückstellung für Beitragsrückerstattung).
	 7. 	 Für die Verwendung des Jahresüberschusses gelten im Übrigen folgende  
		  Bedingungen.
		  Neben der Zuweisung zur Verlustrücklage bestimmt der Vorstand mit Zu- 
		  stimmung des Aufsichtsrates, welcher Teil des dann noch verbleibenden  
		  Jahresüberschusses der freien Rücklage und welcher Teil der Rückstellung  
		  für Beitragsrückerstattung zuzuführen ist. Der Vorstand darf jedoch keine  
		  Beiträge in die freie Rücklage einstellen, wenn diese die Höhe der Verlust- 
		  rücklage bereits erreicht hat oder soweit sie nach der Einstellung die Ver- 
		  lustrücklage übersteigen würde.
	 8.	 Über die Verwendung der Rückstellung für Beitragsrückerstattung, die Höhe  
		  der Ausschüttung, den Kreis der an der Ausschüttung beteiligten Mitglieder  
		  und das bei der Ausschüttung anzuwendende Verfahren beschließt der Vor- 
		  stand mit Zustimmung des Aufsichtsrates.
	 9. 	 Die Verteilung der Beitragsrückerstattung, die abhängig gemacht werden  
		  kann von einer bestimmten ununterbrochenen Laufzeit des Versiche- 
		  rungsvertrages und vom Schadenverlauf, erfolgt im Verhältnis des Jahres- 
		  beitrages, der bei Ausschüttung zu zahlen ist. Im Laufe des Geschäftsjahres  
		  beigetretene oder ausgeschiedene Mitglieder sind hierbei ausgeschlossen.
	 10.	 Die Ausschüttung kann unterbleiben, wenn die Beitragsrückerstattung weni- 
		  ger als 10,– € oder 10 % des Beitrages beträgt.

	 § 12 Nachschusspflicht
	 Die Mitglieder sind zu Nachschüssen nicht heranzuziehen. Versicherungsan- 
	 sprüche dürfen nicht gekürzt werden.

	 § 13 Vermögensanlage
	 Das Vermögen des Vereins ist nach den gesetzlichen Bestimmungen und den von der 
	 Aufsichtsbehörde erlassenen Richtlinien anzulegen.

	 § 14 Rechnungslegung
	 1. 	 Der Vorstand hat nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen und der  
		  Richtlinien der Aufsichtsbehörde Rechnung zu legen, namentlich den Rech- 
		  nungsabschluss und den Geschäftsbericht aufzustellen. Ferner hat der  
		  Vorstand nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen und der Richt- 
		  linien der Aufsichtsbehörde einen Konzernabschluss sowie einen Konzern- 
		  lagebericht zu erstellen.
	 2. 	 Auf Verlangen erhalten die Mitglieder einen Abdruck des Rechnungs- 
		  abschlusses und des Geschäftsberichtes sowie des Konzernabschlusses  
		  nebst Konzernlagebericht.

V. Änderung; Auflösung
	 § 15 Einführung und Änderungen allgemeiner Versicherungsbedingungen
	 Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates allgemeine Ver- 
	 sicherungsbedingungen einzuführen oder zu ändern. Davon unberührt bleiben  
	 bestehende Versicherungsverhältnisse, es sei denn, das Mitglied stimmt einer  
	 Änderung des Versicherungsverhältnisses im Einzelfall zu.

	 § 16 Änderungen der Satzung
	 1.	 Änderungen der Satzung können in einer Hauptversammlung auf Antrag des  
		  Vorstands oder des Aufsichtsrates oder von mindestens neun Mit- 
		  gliedervertretern mit Zustimmung von mindestens drei Viertel der an- 
		  wesenden bzw. gemäß § 8 Ziff. 2 vertretenen Mitgliedervertreter beschlossen 
 		  werden. Diese Beschlüsse haben, soweit sie §§ 11 und 12 der Satzung –  
		  Rücklagenbildung, Nachschusspflicht usw. – und die Beitragszahlung  
		  betreffen, Wirkung auch für die bestehenden Versicherungsverhältnisse.
	 2. 	 Zur Vornahme von Änderungen der Satzung, die nur die Fassung betreffen,  
		  ist der Aufsichtsrat ermächtigt.
	 3. 	 Der Aufsichtsrat ist ferner ermächtigt, für den Fall, dass die Aufsichtsbehörde,  
		  bevor sie den Änderungsbeschluss der Hauptversammlung genehmigt,  
		  Änderungen verlangt, dem zu entsprechen.
	 4.	 Werden Satzungsänderungen zu Ungunsten der Mitglieder vorgenommen,  
		  so kann das Mitglied kündigen, und zwar binnen eines Monats nach  
		  Bekanntmachung oder nach Zugang der Mitteilung von der Änderung. Die  
		  Kündigung gilt für den Schluss des auf die Bekanntmachung oder auf die  
		  Mitteilung der Änderung folgenden Monats. Das ausscheidende Mitglied  
		  erhält den nicht verbrauchten Anteil des gezahlten Beitrages zurück.  
		  Kündigt das Mitglied nicht, so gelten Änderungen der Satzung auch für das  
		  bestehende Versicherungsverhältnis. 

	 § 17 Auflösung des Vereins
	 Die Auflösung des Vereins oder seine Verschmelzung mit einem anderen Unter-  
	 nehmen kann auf Antrag des Vorstandes oder des Aufsichtsrates nur in einer Haupt-  
	 versammlung bei Anwesenheit bzw. Vertretung gemäß § 8 Ziff. 2 von mindestens 
	 drei Viertel der Mitgliedervertreter mit Zustimmung von mindestens vier Fünftel 
	 der anwesenden bzw. vertretenen Mitgliedervertreter beschlossen werden,  wenn 
	 dieser Tagesordnungspunkt in der Einladung ausdrücklich angekündigt ist.

stand: 07.2011
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Erstinformation zu Ihrem Versicherungsvermittler

EUROKAUTION Service EKS GmbH

Ifflandstraße 4

22087 Hamburg

Wir sind als Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO, Handelskammer Hamburg,  

Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg, www.hk24.de tätig und im Vermittlerregister unter der Nummer  

D-YCJ3-JS2OV-67 registriert.

Der Grundeigentümer-Versicherung VVaG, Hamburg, besitzt eine Beteiligung von über 10 Prozent am 

Stimmrecht und Kapital der Gesellschaft.

Bei Interesse können Sie die Angaben bei der Registerstelle überprüfen:

Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V.

Breite Straße 29

10178 Berlin

Tel.: 0180-500-585-0  (14 Cent/Min aus dem deutschen Festnetz, höchstens 42 Cent/Min aus Mobilfunknetzen)

www.vermittlerregister.info

Schlichtungsstelle für außergerichtliche Streitbeilegung:

Prof. Dr. Günter Hirsch

Versicherungsombudsmann e. V.

Postfach 08 06 23

10006 Berlin

Erstinformation gemäß § 11 der Versicherungsvermittlerverordnung (VersVermV)

Legen Sie dieses Dokument zu Ihren Unterlagen.

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an: 0800 100 42 88



Antrag zur Mietkautionsversicherung für Wohnräume

Kundennummer: Partner-ID:

Mietobjekt
Straße, Hausnummer:		

Zusatz/Stockwerk:

PLZ, Ort:

Beginn des Mietverhältnisses (TT/MM/JJJJ):

(= Vertragsbeginn der Mietkautionsversicherung, frühestens gilt jedoch Antragseingang)

Mietvertrag vom (TT/MM/JJJJ):				                       Einzug in die neue Wohnung (TT/MM/JJJJ):

Hausverwaltung (falls Vermieter nicht Bürgschaftsbegünstigter ist)

Firma oder Name, Vorname, Titel:

Straße, Hausnummer:

PLZ, Ort:

Telefonnummer (     Handy        Festnetz), E-Mail:

	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 
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	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I	  I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I	 I

Versicherungsnehmer/Mieter 1
Anrede:

Name, Vorname, Titel:

Geburtsdatum, Geburtsort:

Beruf:

Erstwohnsitz

Straße, Hausnummer:

PLZ, Ort:

Telefonnummer (     Handy        Festnetz), E-Mail:

	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I	  I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I	  I	  I	  I	  I

Frau Herr
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	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I	  I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I	 I

Vermieter
Firma oder Name, Vorname, Titel:

Straße, Hausnummer:

PLZ, Ort:

Telefonnummer (     Handy        Festnetz), E-Mail:

	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I	  I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I	  I	  I	  I	  I
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	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I	  I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I	  I	  I	  I	  I

	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I	  I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 
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Versicherungsnehmer/Mieter 2 (optional)

Anrede:

Name, Vorname, Titel:

Geburtsdatum, Geburtsort:

Beruf:

Erstwohnsitz

Straße, Hausnummer:

PLZ, Ort:

Telefonnummer (     Handy        Festnetz), E-Mail:

Frau Herr

	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I	  I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I	  I	  I	  I	  I
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	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I	  I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I	 I

	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I	  I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 

	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I	  I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I	  I 	 I 	 I 

stand 16.11.2010

Zustelladresse (falls leer, gilt Erstwohnsitz von Mieter 1 als Zustelladresse)

Name, Vorname:

Straße, Hausnummer:

PLZ, Ort:

	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I	  I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I	  I	  I	  I	  I
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	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I	  I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 
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Fax: 040 / 808 100 209



Bezahlart

	 Ich möchte per Überweisung bezahlen.

	

Bürgschaftsauftrag
Hiermit wird auf der Grundlage der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Mietkautionsversicherung (AVB-MKV 2010-GEV) ein 

Kautionsversicherungsvertrag bei der Grundeigentümer-Versicherung VVaG beantragt. Der Versicherungsnehmer beauftragt den Versicherer, gegenüber dem 

Vermieter eine selbstschuldnerische Mietkautionsbürgschaft auf erstes Anfordern für das in diesem Antrag aufgeführte Wohnmietverhältnis bis zu folgender 

Höhe zu übernehmen:
Euro

Bevor Sie den Antrag unterschreiben, lesen Sie bitte das Produktinformationsblatt, die Allgemeinen Versicherungsbedingungen, das Merkblatt zur Datenver-
arbeitung und die Kundeninformation. Die Kundeninformationen beinhalten u. a. Hinweise auf Ihr Widerrufsrecht, zur vorvertraglichen Anzeigepflicht und zur Daten-
verarbeitung; sie wird wesentlicher Bestandteil des Vertrages. Sie erklären mit Ihrer/Ihren Unterschrift(en) die Kundeninformation zum Inhalt des Antrages. 
Mit meiner Unterschrift versichere ich zudem, dass derzeit keine unerfüllten Ansprüche gegen mich als Mieter einer Wohnung bestehen.

Empfangsbestätigung zur Übergabe relevanter Dokumente
Hiermit bestätige(n) ich/wir, das Produktinformationsblatt, die Kundeninformationen (einschließlich Widerrufsrecht, Hinweise zur vorvertraglichen 

Anzeigepflicht, Datenschutzklausel), die Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die Satzung und das Merkblatt Datenverarbeitung rechtzeitig vor Abgabe meiner 

Vertragserklärung erhalten zu haben.

Einzugsermächtigung (nur bei Bezahlung mit elektronischem Lastschriftverfahren auszufüllen)

Der Jahresbeitrag ist bis auf Widerruf von meinem angegebenen Konto einzuziehen.

Name, Vorname des Kontoinhabers:

Kontonummer, BLZ:

Name des Geldinstituts:

		  X
Ort	 Datum	 Unterschrift Versicherungsnehmer/Mieter 1

		  X
Ort	 Datum	 Unterschrift Versicherungsnehmer/Mieter 2 (falls vorhanden)

		  X
Ort	 Datum	 Unterschrift Versicherungsnehmer/Mieter 1

		  X
Ort	 Datum	 Unterschrift Versicherungsnehmer/Mieter 2 (falls vorhanden)

		  X
Ort	 Datum	 Unterschrift des Kontoinhabers

	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I	  I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I	  I	  I	  I	  I

	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I	  I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I	  I	  I	  I	  I

	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 

	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I	 I 	 I

Versicherungsnehmer/ Mieter 1

Name, Vorname, Titel 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I	  I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I	  I	  I	  I	  I

Jahresbeitrag

bis 1.000 €

bis 1.500 €

bis 2.000 €

bis 2.500 € 

69 €

89 €

109 €

129 €

Bitte kreuzen Sie hier den auf Sie zuteffenden Staffelpreis an:

Mietkautionshöhe
bis  3.000 €

bis  5.000 €

bis  7.000 €

bis 10.000 €

149 €

229 €

319 €

399 €

Mietkautionshöhe JahresbetragJahresbetrag

Ich möchte per elektronischem Lastschriftverfahren bezahlen.
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Vollständig ausfüllen und zurücksenden an EuroKaution Service EKS GmbH · Ifflandstraße 4 · Postfach 760365 · 22053 Hamburg

oder in dringenden Fällen vorab per Fax an 040 / 808 100 209.

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an: 0800 100 42 88
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Antrag zur Mietkautionsversicherung für Wohnräume

Partner-ID:

Vielen Dank für Ihr Interesse an easyKaution. Wir benötigen nun noch eine weitere Angabe, 

um Ihren Antrag bearbeiten zu können.

Bitte wählen Sie:

	 Der Vermieter ist bereits über die Kautionsbürgschaft informiert und hat sich einverstanden erklärt.

	 Der Vermieter soll über die Kautionsbürgschaft von EuroKaution informiert werden.

Sollte Ihr Vermieter bereits über die Kautionsbürgschaft informiert sein und sich einverstanden 

erklären, senden wir Ihnen umgehend Ihre persönlichen Vertragsunterlagen zu.

Sollten Sie uns beauftragen, Kontakt mit Ihrem Vermieter aufzunehmen, sprechen wir mit ihm gern 

über seine Vorteile bei der easyKaution. Sie erhalten nach dem Einverständnis Ihres Vermieters zur 

easyKaution Ihre persönlichen Vertragsunterlagen.

Anlage zum

Vollständig ausfüllen und zurücksenden an EuroKaution Service EKS GmbH · Ifflandstraße 4 · Postfach 760365 · 22053 Hamburg

oder in dringenden Fällen vorab per Fax an 040 / 808 100 209.

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an: 0800 100 42 88

stand 16.11.2010



Einwilligungserklärung zur Verwendung Ihrer allgemeinen 
personenbezogenen Daten

Einwilligungserklärung
Hiermit willige ich/wir ein, dass meine/unsere personenbezogenen Daten unter 

Beachtung der Grundsätze der Datensparsamkeit und der Datenvermeidung von 

EuroKaution verwendet werden 

1. �a) zur Risikobeurteilung, zur Vertragsabwicklung und zur Prüfung der 

Leistungspflicht; 

b) zur Weitergabe an den versicherungsrechtlichen Risikoträger, soweit dies der 

ordnungsgemäßen Durchführung meiner Versicherungsangelegenheiten dient;

2. zur gemeinschaftlichen Führung von Datensammlungen der zur EUROKAUTION 

Service EKS GmbH (EuroKaution) gehörenden Unternehmen (zu denen auch die Albis 

Leasing AG und ihre Gesellschaften zählen), um die Anliegen im Rahmen der Antrags-, 

Vertrags- und Leistungsabwicklung schnell, effektiv und kostengünstig bearbeiten 

zu können (z.B. richtige Zuordnung Ihrer Post oder Beitragszahlungen). Diese 

Datensammlungen enthalten Daten wie Name, Adresse, Geburtsdatum, Kundennummer, 

Versicherungsnummer, Kontonummer, Bankleitzahl, Art der bestehenden Verträge, 

sonstige Kontaktdaten;

3. durch andere Unternehmen / Personen (Dienstleister) innerhalb und außerhalb 

der EuroKaution, denen EuroKaution, der Versicherer oder ein Rückversicherer 

Aufgaben ganz oder teilweise zur Erledigung überträgt. Diese Dienstleister werden 

eingeschaltet, um die Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung möglichst schnell, 

effektiv und kostengünstig zu gestalten. Eine Erweiterung der Zweckbestimmung 

der Datenverwendung ist damit nicht verbunden. Die Dienstleister sind im Rahmen 

ihrer Aufgabenerfüllung verpflichtet, ein angemessenes Datenschutzniveau sicher zu 

stellen, einen zweckgebundenen und rechtlich zulässigen Umgang mit den Daten zu 

gewährleisten sowie den Grundsatz der Verschwiegenheit zu beachten;

4. zur Beratung und Information über Versicherungs- und sonstige 

Finanzdienstleistungen durch EuroKaution;

5. zur Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung, indem die EuroKaution 

Informationen über mein/unser allgemeines Zahlungsverhalten einholt. Dies kann auch 

erfolgen durch ein anderes Unternehmen der EuroKaution oder eine Auskunftei (z.B. 

SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden; Infoscore Consumer Data 

GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden);

6. zur Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung, indem der Versicherer, 

ein Unternehmen der EuroKaution oder eine Auskunftei eine auf der Grundlage 

mathematisch-statistischer Verfahren erzeugte Einschätzung meiner/unserer 

Zahlungsfähigkeit bzw. der Kundenbeziehung (Scoring) einholt.

Ferner gestatte ich/wir der EuroKaution, die gespeicherten Kontaktdaten zu nutzen, um 

mir/uns per Telefon, E-Mail oder Fax Informationen zukommen zu lassen bzw. Kontakt mit 

mir/uns aufzunehmen. Die EuroKaution versichert, von dieser Einwilligung nur Gebrauch

zu machen, soweit es zur Erfüllung des Vertrages notwendig ist. 

Ich bin damit einverstanden, dass EUROKAUTION Service EKS GmbH meine dauerhafte 

Anschriftenänderung an die Deutsche Post Adress GmbH und Co. KG (Post Adress) 

weitergibt, damit Post Adress sie zum Zwecke der Adressaktualisierung Unternehmen 

und Institutionen zur Verfügung stellt, die bereits über meine alte Anschrift verfügen. 

Ich kann diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen bei 

„datenschutz@postadress.de“ oder Deutsche Post Adress GmbH & Co. KG, Am Anger 33, 

33332 Gütersloh.

	

	 SCHUFA-Klausel zu Versicherungsanträgen
	� Ich/wir willige(n) zudem ein, dass die EuroKaution und die Grundeigentümer-

Versicherung der SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, 

Daten über die Beantragung,  Aufnahme und Beendigung dieses Versiche-

rungsvertrages übermittelt und Auskünfte über mich/uns von der SCHUFA 

erhält. Unabhängig davon wird die EuroKaution und die Grundeigentümer-

Versicherung der SCHUFA auch Daten über ihre gegen mich/uns bestehenden 

fälligen Forderungen (Forderungsbetrag nach Titulierung) übermitteln. 

	 Dies ist nach dem Bundesdatenschutzgesetz (§ 28a Absatz 1 Satz 1) zulässig, 

	 wenn ich/wir die geschuldete Leistung trotz Fälligkeit nicht erbracht habe(n), 

	� die Übermittlung zur Wahrung berechtigter Interessen der EuroKaution, der 

Grundeigentümer-Versicherung oder Dritter erforderlich ist und die Forderung 

vollstreckbar ist oder ich die Forderung ausdrücklich anerkannt habe. Darüber 

hinaus wird die EuroKaution �und die Grundeigentümer-Versicherung der

	 SCHUFA auch Daten über sonstiges nichtvertragsgemäßes Verhalten (Versiche-	

	 rungsmissbrauch oder sonstiges betrügerisches Verhalten) übermitteln. Diese 	

	 Meldungen dürfen nach dem Bundesdatenschutzgesetz (§ 28 Absatz 2) nur 		

	 erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen der EuroKaution 		

	 oder Dritter erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das 	

	 schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Übermittlung 	

	 überwiegt. 

	 Die SCHUFA speichert und nutzt die erhaltenen Daten. Die Nutzung umfasst 

	 auch die Errechnung eines Wahrscheinlichkeitswertes auf Grundlage des 

	 SCHUFA-Datenbestandes zur Beurteilung des Kreditrisikos (Score). Die 

	 erhaltenen Daten übermittelt sie an ihre Vertragspartner im Europäischen 

	 Wirtschaftsraum und der Schweiz, um diesen Informationen zur Beurteilung 

	 der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben. Vertragspartner der 

	 SCHUFA sind Unternehmen, die aufgrund von Leistungen oder Lieferung 

	 finanzielle Ausfallrisiken tragen (insbesondere Kreditinstitute sowie 

	 Kreditkarten- und Leasinggesellschaften, aber auch etwa Vermietungs-, 

	 Handels-, Telekommunikations-, Energieversorgungs-, Versicherungs- und 

	 Inkassounternehmen).

	 Die SCHUFA stellt personenbezogene Daten nur zur Verfügung, wenn ein 

	 berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall glaubhaft dargelegt wurde und die 

	 Übermittlung nach Abwägung aller Interessen zulässig ist. Daher kann der 

	 Umfang der jeweils zur Verfügung gestellten Daten nach Art der Vertrags- 

	 partner unterschiedlich sein. Darüber hinaus nutzt die SCHUFA die Daten zur 	

	 Prüfung der Identität und des Alters von Personen auf Anfrage ihrer Vertrags- 

	 partner, die beispielsweise Dienstleistungen im Internet anbieten.

	 Ich kann /wir können Auskunft bei der SCHUFA über die mich/uns betreffenden 

	 gespeicherten Daten erhalten. Weitere Informationen über das SCHUFA-

	 Auskunfts- und Score-Verfahren sind unter www.meineschufa.de abrufbar. 

	 Die postalische Adresse der SCHUFA lautet:

	 SCHUFA Holding AG, Verbraucherservice, Postfach 5640, 30056 Hannover.

		  X
Ort	 Datum	 Unterschrift Mandant 2 (Mieter 2; falls vorhanden)

		  X
Ort	 Datum	 Unterschrift Mandant 1 (Mieter 1)
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Vollständig ausfüllen und zurücksenden an EuroKaution Service EKS GmbH · Ifflandstraße 4 · Postfach 760365 · 22053 Hamburg

oder in dringenden Fällen vorab per Fax an 040 / 808 100 209.

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an: 0800 100 42 88

stand 03.05.2012
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Versicherungsmaklerauftrag

Mit Wirkung vom (TT/MM/JJJJ):

Versicherungsnehmer/Mieter 1

Anrede:

Name, Vorname, Titel:

Versicherungsnehmer/Mieter 2 (falls vorhanden)

Anrede:

Name, Vorname, Titel:

der Firma EuroKaution Service EKS GmbH, Ifflandstr. 4, 22087 Hamburg (im Folgenden „Eurokaution“) den Auftrag, als Versicherungsmakler gemäß §§ 1 und 2 

für ihn/sie tätig zu werden. Dieser Versicherungsmaklerauftrag ist auf das in § 1 beschriebene Risiko bzw. Versicherungsprodukt beschränkt.

§1	� Der Kunde/die Kundin beauftragt die Firma Eurokaution ihr einen Mietkautionsversicherungsvertrag zu vermitteln.  

Die Firma Eurokaution erhält die Courtage für ihre Tätigkeiten aus diesem Vertrag direkt vom Versicherer.

§2	� Der Kunde/die Kundin beauftragt die Firma Eurokaution mit der Wahrnehmung der aus dem genannten Mietkautionsversicherungsvertrag 
resultierenden Versicherungsinteressen. 

 

Dazu gehören 

� 	 die Vermittlung der Kautionsversicherung 

	 die Verwaltung und Betreuung der Versicherungen, 

	 die Abwicklung des gesamten Geschäftsverkehrs einschließlich der Prämienabrechnungen und von Versicherungsfällen.

§3	� Der Kunde/die Kundin ermächtigt die Firma Eurokaution bezogen auf den genannten Mietkautionsversicherungsvertrag alle erforderlichen 
Verhandlungen mit den Versicherungsgesellschaften zu führen. Die Firma Eurokaution ist bevollmächtigt, Änderung, Kündigung oder 

Umdeckung des genannten Kautionsversicherungsvertrages für den Mandanten nach Abstimmung und gemäß den Weisungen des Mandanten 

durchzuführen und entsprechende Erklärungen der Versicherungsunternehmen für den Mandanten entgegenzunehmen.

§4	 �Der Kunde/die Kundin erklärt sich damit einverstanden, dass die Firma Eurokaution persönliche Daten des Kunden, soweit sie für die 

Beantragung von Versicherungen oder die Vertragsdurchführung auch in Schadenfällen notwendig sind, an die von ihr angesprochenen 

Versicherungsunternehmen, bzw. über diese auch ggf. zur Risikobeurteilung an Rückversicherer, weitere beteiligte Versicherungsunternehmen 

und an ihren Fachverband übermitteln darf und diese Daten dort im für die Durchführung der Versicherungsverträge notwendigen Umfang 

gespeichert werden.

§5	� Der Versicherungsmaklerauftrag gilt unbefristet. Beide Parteien können den Versicherungsmaklerauftrag jederzeit ohne Einhaltung einer Frist 

kündigen. Die Firma Eurokaution darf nur in der Art kündigen, dass sich der Versicherungsnehmer die Dienste anderweitig beschaffen kann, es 

sei denn, dass ein wichtiger Grund für die Kündigung vorliegt.

		  X
Ort	 Datum	 Unterschrift Mandant 2 (Mieter 2; falls vorhanden)

		  X
Ort	 Datum	 Unterschrift Mandant 1 (Mieter 1)

Frau Herr

	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I	  I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I	  I	  I	  I	  I

Frau Herr
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	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I erteilt/erteilen

Vollständig ausfüllen und zurücksenden an EuroKaution Service EKS GmbH · Ifflandstraße 4 · Postfach 760365 · 22053 Hamburg

oder in dringenden Fällen vorab per Fax an 040 / 808 100 209.

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an: 0800 100 42 88

stand 16.11.2010


